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Einleitung

Menschen mit Behinderungen und die Personen in ihrem 

UmfeldsehensichimAlltaghäufigvorHürdenundSchwierig-

keiten.FüreinemöglicheLösungdieserProblemebedarfes

angesichts der ziemlich verwirrenden Vielfalt von Zuständig-

keiten, Anlaufstellen und Unterstützungsangeboten vorerst 

einmal der Orientierung. Einen „EIN:BLICK“ soll Ihnen die 

vorliegende Schriftenreihe des Sozialministeriums bieten.

Wirwarenbestrebt,vonFragenauszugehen,dieSiepersön-

lichstellenkönnten,undhabenInformationenzufolgenden

Themenbereichen für Sie aufbereitet:

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
EIN:BLICK 2 Arbeit
EIN:BLICK 3 Rehabilitation
EIN:BLICK 4 Seniorinnen und Senioren
EIN:BLICK 5 Pflege
EIN:BLICK 6 Sozialentschädigung

EIN:BLICK 7 Finanzielles 

EIN:BLICK 8 Gleichstellung

„EIN:BLICK“ vermittelt eine Übersicht und soll Ihnen die 

Orientierungerleichtern.DieAngabenkönnendeshalbnicht

immer ins Detail gehen. Zur Beurteilung von Einzelfällen sind 

ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen maßgebend. 

FürspeziellereFragenwendenSiesichbitteandieimHeft

angeführten Institutionen. Das Sozialministeriumservice 

steht Ihnen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

ersteAnlaufstellefüralleFragenzumThemaBehinderung

zur Verfügung.

Zusätzlichen Einblick bietet Ihnen der Anhang, in dem Sie die 

Adressen der wichtigsten Einrichtungen sowie weitere von 

unszusammengestellteBroschürenundDownloadsfinden.

FinanzielleLeistungenwerdenindeneinzelnenBroschüren

nur allgemein behandelt. Um Ihnen besseren Zugang zu den 

fürSieinFragekommendenUnterstützungen,Befreiungen,

Ermäßigungenetc.zuermöglichen,habenwirdieseInforma-
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tionen in einem eigenen Heft „EIN:BLICK 7 – Finanzielles“ 

zusammengefasst. Damit versuchen wir, Ihnen möglichst

umfassende Information in bedarfsgerechter Gliederung 

anzubieten. Als eigenes Heft kann es auch leichter auf dem 

neuesten Stand gehalten werden. 

DieletzteGesamtauflagestammtausdemJahre2015.Seit-

her sind die Hefte je nach Bedarf einzeln überarbeitet und 

aufgelegtworden.Nunmehrliegtdie8.Gesamtauflagevor,

mit der wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema 

BehinderungmitaktuellemStand2019anbietenkönnen.

Wir möchten Sie aber auch einladen, die Homepage des

Sozialministeriums  sozialministerium.at zu besuchen. Hier 

findenSievielenützlicheInformationenundhabenu.a.auch

dieMöglichkeit,„EIN:BLICK“-Texte nach Belieben kostenlos 

herunterzuladen. 

Die Redaktion

https://www.sozialministerium.at
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Sozialministeriumservice

Landesinvalidenamt – Bundessozialamt – 
Sozialministeriumservice – Eine Entwicklung 
von der Versorgung und Integration zur 
Inklusion und Gleichstellung

Die Geschichte des heutigen Sozialministeriumservice reicht 

bereits mehr als 90 Jahre zurück. Nach dem Ende des 

1. Weltkriegesgabesauch inÖsterreicheinegroßeZahl

bedürftiger Kriegsopfer, die es erforderlich machte eine 

Verwaltungsorganisation einzurichten, welche die Versorgung 

dieses Personenkreises sicherstellen konnte.

1919wurdenfürdiesenZweckdie„Invalidenentschädigungs-

kommissionen“eingerichtet,ausdenen1934dieLandesin-

validenämter hervorgegangen sind. Diese wurden 1994 in 

Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen – kurz: 

Bundessozialämter – umbenannt. Mit dieser Namensände-

rung wurde nachvollzogen, was die tägliche Praxis in den 

letzten Jahren ausgemacht hatte:

• Die Landesinvalidenämter waren längst nicht mehr 

nur für Kriegsinvalide zuständig, sondern hatten eine 

Schlüsselstellung in der Behindertenpolitik erhalten.

• SiewarenzudemnichtBehördenderLänder,wiedie

Bezeichnung„Landesinvalidenamt“nahelegte,sondern

des Bundes.

• Sie hatten sich ein gutes Stück auf dem Weg vom 

„Amt“zumodernenDienstleistungsbetriebenvorwärts

bewegt,wenngleichderName„Bundessozialamt“dem

nicht zur Gänze gerecht wurde.

• Die Umbenennung auf Sozialministeriumservice mit 

1.6.2014 unterstreicht nunmehr die Bedeutung als 

zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen 

und seine Serviceorientierung.

Das ehemalige Bundessozialamt ist im Hinblick auf dessen 

Herkunft und Geschichte zu Recht als „sozialpolitisches
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Urgestein“bezeichnetworden.SeinezentraleAufgabewar

die Kriegsopferversorgung, seine erste Zielgruppe waren 

die Opfer der beiden Weltkriege. Erst nach und nach traten 

behinderte Menschen insgesamt ins Blickfeld. Dabei blieb 

der oberste Grundsatz, der schon nach dem 1. Weltkrieg 

die Politik bestimmt hatte, weiter gültig: Rehabilitation und 

IntegrationderbehindertenMenschenstatt„Abschiebung“

in die Rente. Da in unserer Gesellschaft die Arbeit nicht nur 

den Lebensunterhalt der Menschen sichert, oder jedenfalls 

sichern soll, sondern über die Arbeit auch gesellschaftliche 

PositionundStatusdefiniertwerden,standendieberufliche

Rehabilitation und die Integration in die Arbeitswelt von 

Anfang an im Mittelpunkt. 

„Behinderteneinstellung“ steht als Stichwort für ein um-

fassendes und ausgefeiltes Instrumentarium mit dem Ziel, 

Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt zu 

integrieren und diese Integration als gesellschaftlich und po-

litisch wichtiges Anliegen wirksam zu vertreten. Dies umfasst 

auch den solidarischen Ausgleich, der dadurch hergestellt 

wird,dassBetriebe,diesichdieserwichtigenVerpflichtung

entziehen, inFormeinerAusgleichstaxewenigstenseinen

finanziellenBeitragzurIntegrationbehinderterMenschenin

den Arbeitsmarkt leisten. Dies ist in Zeiten einer angespann-

ten Lage auf dem Arbeitsmarkt von besonderer Bedeutung.

Nach und nach hat sich, über die Integration in die Arbeits-

welt, die Vorstellung durchgesetzt, dass Rehabilitation 

eine Maßnahme und ein Prozess ist und sein muss, der alle 
Lebensbereiche des Menschen umfasst.

GleichzeitighatsichauchdergesellschaftlicheBegriffvon

Behinderung gewandelt. Sie wird heute nicht mehr nur als 

organischesDefizit(vonderkörperlichenundSinnesbehin-

derung über psychische und geistige bis zur Mehrfachbehin-

derung) gesehen, sondern beinhaltet in einem umfassenden 

Sinn auch das Ausmaß der Akzeptanz durch die Umgebung 

und die Wechselwirkung zwischen dem behinderten Men-

schen und seinem Umfeld als sozialen Aspekt. 
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Ausgehend von den Bestimmungen für die Opfer der Kriege 

wurden in der 2. Republik analoge Entschädigungen für an-

dereGruppenvorgesehen,fürdiederStaateinespezifische

Verantwortungträgt:fürdieAngehörigendesBundesheeres,

die durch ihren Militärdienst zu Schaden kamen, für die 

Opfer von Verbrechen und für jene Menschen, die durch eine 

staatlich vorgeschriebene oder empfohlene Impfung Schaden 

genommen haben. Auch die Opferfürsorge – ein Beitrag zur 

Existenzsicherung der Opfer politischer Verfolgung – wird 

seit dem 1.4.2012 ebenfalls vom Sozialministeriumservice in 

Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium vollzogen.

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am

1.1.1995 wurden für behinderte Menschen und für Initiativen 

vonMenschenmitBehinderungenneueMöglichkeiten,vor

allem in Form zusätzlicher Gelder aus dem Europäischen

Sozialfonds,eröffnet.DasSozialministeriumserviceistauch

hier aktiv und innovativ und ist mittlerweile zu einem aner-

kannten Akteur in der Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit 

Behinderungen geworden. Aufbauend auf dieses Know-how 

stehen im Rahmen der Beschäftigungsoffensive der Bun-
desregierung Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds, aus dem 

Bundeshaushalt sowie aus dem Europäischen Sozialfonds 

zur Verfügung. So lässt sich sagen: Das „sozialpolitische

Urgestein“hatsichals fruchtbarerBoden fürdie tägliche

Umsetzung der Behindertenpolitik erwiesen. 

Mit 1.1.2003 schließlich wurden die ursprünglich 7 Ämter 

zu einem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen. 

Seine 9 Landesstellen sind für das gesamte Bundesgebiet 

zuständig. Die Landesstellen nehmen all jene Agenden wahr, 

die für eine optimale Betreuung der Menschen mit Behinde-

rungennotwendigsind.DazuzählendieMöglichkeitender

Existenzsicherung sowie der Integration und Rehabilitation 

mitdenentsprechendenfinanziellenLeistungen.

Darüber hinaus werden seit 2006 bei jeder Landesstelle 

in Angelegenheiten der Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen sowie der Gleichbehandlung von Menschen 

mit Behinderungen in der Arbeitswelt Schlichtungsverfahren 
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durchgeführt. Außerdem unterstützen die Landesstellen die 

Behindertenanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 

insbesondere bei der Abhaltung von Sprechtagen. Das heu-

tige Sozialministeriumservice leistet damit auch einen wich-

tigen Beitrag zur sozialen Inklusion, bei der jeder  Mensch 

in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird 

unddieMöglichkeithat,anihrteilzunehmenoderteilzuha-

ben. So sollen sich zum Beispiel alle Menschen barrierefrei 

bewegenkönnen.(NähereszumThemaGleichstellungsiehe

 EIN:BLICK 8 – Gleichstellung, Sozialministerium).

Seit 2012 bietet das Sozialministeriumservice ein vernetztes 

Instrumentarium von Unterstützungsmaßnahmen für Men-

schen mit Behinderungen / Benachteiligungen und andere 

benachteiligte Gruppen, die bezahlte Arbeit am regulären 

Arbeitsmarkt sicherstellen und erhalten sollen. Im Netzwerk 
Berufliche Assistenz (NEBA) werden speziell für die Ziel-

gruppe der Jugendlichen mit Behinderung im Übergang von 

Schule zu Beruf gemeinsam mit den verschiedenen Projekt-

trägern Maßnahmen des Jugendcoachings, der Produktions-

schule, der Berufsausbildungsassistenz, der Arbeitsassistenz 

sowiedesJobcoachingsangeboten.NäheresdazufindenSie

in der Broschüre  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium.

Als weiteres neues Betätigungsfeld wird die 2011 gestartete 

undseit2013flächendeckendangeboteneneueMaßnahme

fit2work vom Sozialministeriumservice koordiniert. fit2work 

bietet kostenlose Beratung für Personen, deren Arbeitsplatz 

aufgrund von gesundheitlichen Problemen gefährdet ist oder 

die aus diesen Gründen Schwierigkeiten haben, eine Stelle 

zufinden. (Näheresdazusiehe  EIN:BLICK 2 – Arbeit, 
Sozialministerium)

Seit 1. Jänner 2014 ist das Sozialministeriumservice auch für 

dieAusstellungvonParkausweisen(Ausweisgemäß§ 29bder

Straßenverkehrsordnung 1960) zuständig. Näheres dazu siehe 

 EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium. Mit 1. Juli 2015 

wurde schließlich eine gesetzliche Entschädigungsregelung 

für Contergan-Opfer eingeführt, die eine Rentenleistung 

entsprechend einer KOVG-Rente erhalten, sofern sie eine Ein-
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malzahlung vom ehemaligen BMG (jetzt BMASGK) bekommen 

haben und nicht anspruchsberechtigt auf Leistungen nach 

dem deutschen Conterganstiftungsgesetz sind. Seit 1.Juli 

2017könnenOpfervonGewaltinKinder-undJugendheimen

und inPflegefamilieneineRentenachdemHeimopferren-

tengesetz erhalten. Das Sozialministeriumservice ist für 

die Auszahlung von Heimopferrenten bei jenen Personen 

zuständig, die nicht Alterspension oder Ruhegenuss von einer 

anderen Stelle erhalten.

In all diesen Angelegenheiten bieten Ihnen die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des Sozialministeriumservice 

Beratung und Unterstützung an. Sie informieren über das 

Leistungsangebot des Sozialministeriumservice und aktuell 

gültige Regelungen oder vermitteln bei Bedarf an zuständige 

Organisationen weiter. Als erste Anlaufstelle dient dabei 

deroffeneKundenempfang,derimSinnedessogenannten

„one-desk-Prinzips“dazubeitragensoll,vorhandeneSchwel-

lenängstegegenüberderöffentlichenVerwaltungabzubauen.

AnträgekönnenunmittelbarvorOrtgestellt,längereWar-

tezeitenundeinunnötigeradministrativerAufwandsollen

soweitalsmöglichvermiedenwerden.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Sozialentschädigung

Welche Bedeutung hat Sozialentschädigung 
allgemein?

ImösterreichischenSystemdersozialenSicherheitgibtes

einerseits den weit verzweigten Bereich der Sozialversiche-

rung. Sie umfasst Kranken-, Unfall- und Pensionsversiche-

rung sowie die Arbeitslosenversicherung. Die gesetzliche 

Zuständigkeit liegt beim Bund, die Durchführung erfolgt 

durch die verschiedenen Sozialversicherungsträger bzw. das 

Arbeitsmarktservice (AMS). Leistungen in diesem Bereich 

werden zum Großteil nach dem Versicherungsprinzip durch 

Beiträgefinanziert.

Andererseits gibt es den Bereich der Mindestsicherung 

(vormals Sozialhilfe), der eine soziale Grundversorgung im 

Einzelfall sichern soll. Dafür sind die Bundesländer zuständig. 

Allerdings wird Mindestsicherung nur in dem Ausmaß be-

zahlt, als eigenes Einkommen (auch andere Sozialleistungen) 

und Vermögen zur Deckung des Lebensunterhaltes nicht

ausreichen.

Der dritte Bereich ist die staatliche Sozialentschädigung, 

traditionell als Versorgungswesen bezeichnet. Dabei geht es 

umjeneFälle,indeneneinzelnenPersonenoderGruppenein

Schaden entstanden ist, und zwar entweder im Zusammen-

hang mit Maßnahmen des Staates (z. B. Wehrdienst) oder in 

Belangen, in denen der Staat eine besondere Verantwortung 

wahrzunehmen hat, z. B. bei der inneren Sicherheit oder im 

Gesundheitswesen. Sozialentschädigung ist für folgende 

Personengruppen vorgesehen:

• Kriegsopfer und deren Hinterbliebene

• Kriegsgefangene

• Heeresbeschädigte und deren Hinterbliebene

• Opfer der politischen Verfolgung und deren 

Hinterbliebene

• Verbrechensopfer und deren Hinterbliebene

• Impfgeschädigte
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• Tuberkulosekranke

• Contergan-Opfer

• Heimopfer

FürdieseGruppen,diezumTeilnurwenigePersonenumfas-

sen, regeln eigene Gesetze Voraussetzungen und Leistungen. 

DiesewerdenimFolgendennäherbeschrieben.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Entschädigung für Kriegsopfer

Warum gibt es eine Entschädigung für 
Kriegsopfer?

Der zweite Weltkrieg hinterließ mehr als eine halbe Million 
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene (Witwen, Waisen 

und Eltern) in Österreich. 1950 trat das Kriegsopferver-

sorgungsgesetz (KOVG) in Kraft, das bis heute Vorbild für 

andere soziale Gesetze ist (z. B. Heeresversorgungsgesetz 

undBundespflegegeldgesetz,diewesentlicheBestimmungen

des KOVG übernommen haben). Die Richtsatzverordnung zum 

Kriegsopferversorgungsgesetz als Einschätzungsmaßstab 

für Gesundheitsschädigungen hat bis heute Bedeutung 

in wichtigen Bereichen der Behindertenbetreuung, z. B. 

beim Behinderteneinstellungsgesetz und für den Bezug 

dererhöhtenFamilienbeihilfe.ImKOVGsindElementedes

Entschädigungsprinzips (= Schadenersatz) mit denen des 

Fürsorgeprinzips(=HilfefürBedürftige)verbunden.

Die Zahl der Versorgungsberechtigten nimmt ständig ab. 

Doch es kommt auch heute noch vor, dass durch Kriegs relikte 

PersonenschädenundinderFolgeEntschädigungsansprüche

entstehen.

Landwirt durch Explosion einer Granate verletzt

AntonR.pflügtemitseinemTraktoreineWiese
und brachte dabei eine Granate zur Detonation. 
Die Splitter verletzten ihn an den Augen und 
amKörper.DerBlindgängerstammteausdem
2. Weltkrieg!

Anton R. ist Kriegsopfer, ein solcher Vorfall kann auch 

heute noch passieren. Damit hat dieses Gesetz weiterhin  

Aktualität.
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Ich bin Kriegsopfer. Unter welchen 
Voraussetzungen erhalte ich Entschädigung?

SiewerdenalsKriegsopferanerkanntundkönnenEntschä-

digung erhalten, wenn Sie 

• österreichischerStaatsbürger/insindund

• als Soldat der ehemaligen deutschen Wehrmacht (oder 

der ehemaligen k.u.k. Armee bzw. ihrer Verbündeten 

oder des Bundesheeres der 1. Republik) oder

• durch vormilitärische Ausbildung oder

• durchsonstigeDienstverpflichtungen(z.B.alsKranken-

schwester, im Reichsarbeitsdienst, bei der Reichsbahn) 

oder

• durch Kriegsgefangenschaft oder

• durch unverschuldete Kriegseinwirkung (z. B. bei einem 

Bombenangriff)oder

• durch unverschuldete Einwirkung von Kampfmitteln 

(z. B. durch Minen oder Handgranaten) oder

• durch unverschuldete Gewaltakte der Besatzungs-

mächteÖsterreichs

zu Schaden gekommen sind. Entschädigungsleistungen 

erhalten auch Witwen, Witwer, Waisen und Eltern.

Welche Leistungen kann ich als 
Kriegsbeschädigte/r beanspruchen? 

Beschädigtengrundrente

DieHöheIhrerGrundrenterichtetsichnachderMinderung

der Erwerbsfähigkeit (MdE). Grundrente erhalten Sie ab 

einerMdEvonmindestens20%.FürSchwerbeschädigte(als

 solche/r gelten Sie ab einer MdE von 50 %) wird die Grund-

renteabvollendetem55.Lebensjahr(beiFrauen)bzw.60. Le-

bensjahr (bei Männern) stufenweise und in Abhängigkeit vom 

AusmaßderMdEerhöht(Alters- bzw. Erschwerniszulage). 

Diese Rente ist vom sonstigen Einkommen unabhängig. 
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ZusatzrenteundFamilienzulage

erhalten Sie zur Grundrente zur Sicherung Ihres Lebens-

unterhaltes, wenn Sie Schwerbeschädigte/r sind. Dabei 

werden Ihr sonstiges Einkommen und Ihre familiäre Situation 

berücksichtigt.

Schwerstbeschädigtenzulage 

erhalten Sie zur Grundrente, wenn Sie erwerbsunfähiger 

Schwerbeschädigte/r sind (Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von 90 oder 100 %) und mehrere anerkannte Gesundheits-

schädigungen vorliegen, deren Summe zumindest eine 

Minderung der Erwerbstätigkeit von 130 % ergibt. Diese 

Leistung wird unabhängig von Ihrem Einkommen ausbezahlt.

Pflege-oderBlindenzulage

bekommen Sie zu Ihrer Grundrente, wenn Ihre anerkannte 

GesundheitsschädigungPflegebedürftigkeitoderBlindheit

bzw.praktischeBlindheitverursachthat.DieHöherichtet

sich nach der Schwere Ihres Leidenszustandes und ist nach 

dem für die Pflege undWartung erforderlichen Aufwand

abgestuft. Pflege- und Blindenzulagewerden in 6  Stufen

unabhängig von Ihrem Einkommen geleistet.

Bitte beachten Sie,dassdiePflege-undBlindenzulageals
pflegebezogeneLeistungauchAuswirkungenaufdieHöhe

IhresPflegegeldeshat.NachdenPflegegeldgesetzenwird

diese auf das Pflegegeld angerechnet (siehe dazu auch

 EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium). 

Blindenführzulage

erhalten Sie, wenn Ihre anerkannte Gesundheitsschädigung 

Blindheit verursacht hat. Sie wird Ihnen ebenfalls als Zusatz-

leistung zur Grundrente unabhängig von Ihrem Einkommen 

gezahlt.
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MonatlichePauschalbeträgefüraußergewöhnlichenMehr-

verbrauch von Kleidern und Wäsche

BeibestimmtenFormenkörperlicherBeeinträchtigung(z.B.

bei künstlichem Darmausgang oder bei Amputation von 

Gliedmaßen)kommtestypischerweisezuerhöhtemKleider-

und Wäscheverbrauch. Zur Beschädigtenrente erhalten Sie in 

diesemFallaufAntragmonatlichePauschalbeträge.

Diätkostenzuschuss 

gebührt Ihnen zur Zusatzrente für Ihre Mehrausgaben bei 

verordneter Diätverpflegung bei bestimmten Krankheiten

(z. B. bei Zuckerkrankheit).

Pflegegeld

NachdemBundespflegegeldgesetzerhaltenSiePflegegeld,

wennIhrmonatlicherPflegebedarfmehrals65Stundenbe-

trägt (mehr dazu siehe Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

Bitte beachten Sie: 
Pflege-oderBlindenzulagesowiePflegegeldruhenabdem

2. Tag eines Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufent-

haltes. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist ein 

RuhenzueinemspäterenZeitpunktmöglich.

Heilfürsorge und orthopädische Versorgung

Im Rahmen der Heilfürsorge erhalten Sie ärztliche Hilfe 

oder erweiterte Heilbehandlung durch Bewilligung eines 

Kuraufenthaltes, falls die Krankenversicherung diese Leis-

tungen nicht bereits trägt. Im Rahmen der orthopädischen 

VersorgungwerdenSiez. B.mitKörperersatzstücken,ortho-

pädischen und anderen Hilfsmitteln versorgt. Diese werden 

bei Bedarf auch repariert oder erneuert. 
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BeruflicheundsozialeRehabilitation

ImRahmendieserMaßnahmenkönnenIhnenz.B.Ausbildung,

Umschulung, Lohnkostenzuschuss, Arbeitsplatz- und Woh-

nungsadaptierungbewilligtwerden.AußerdemkönnenSie

Zuschüsse zu den Kosten der behindertengerechten Ausstat-

tung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Beihilfen zur An-

schaffungvonmehrspurigenKraftfahrzeugenerhalten(siehe

dazu  EIN:BLICK 7 – Finanzielles, Sozialministerium).

Schwerkriegsbeschädigtenausweis

Diesen erhalten Sie, wenn Sie Schwerkriegsbeschädigte/r 

(MdE ab 50 %) sind. Liegt bei Ihnen eine Minderung der 

Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 % vor, haben Sie auch 

eine Fahrpreisermäßigung beiÖBB und Buslinien,wobei
Siedie„VorteilscardSchwerbeschädigt“direktvonderÖBB

erhalten. Die Vorteilscard ist fünf Jahre lang gültig.

Welche Leistung kann ich als 
Hinterbliebene/r (Witwe/r, Waise und 
Elternteil) erhalten?

Witwenrente / Witwerrente 

Grundrente erhalten Sie, wenn der Tod des/der Kriegs-

beschädigten unmittelbare oder mittelbare Folge einer

anerkannten Gesundheitsschädigung war oder nach einem/r 

Schwerkriegsbeschädigten auch dann, wenn der Tod nicht 

dieFolgeeinerDienstbeschädigungwar.

Zur Grundrente erhalten Sie eine einkommensabhängige 

Zusatzrente. 

Waisenrente

Als Waise nach einem Kriegsopfer erhalten Sie bis zur 

Vollendung Ihres 18. Lebensjahres Waisenrente, wenn der 

Toddes/derBeschädigtenunmittelbarodermittelbarFolge
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der anerkannten Gesundheitsschädigung war. Als Waise 

nach einem/r Schwerbeschädigten ist Ihr Anspruch auf 

Waisenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die 

Folge der anerkannten Gesundheitsschädigung war. Bei

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (z. B. bei Schul- oder 

Berufsausbildung, Behinderung) wird die Waisenrente auch 

nach Vollendung Ihres 18. Lebensjahres geleistet.

Elternrente

erhalten Sie als Eltern(teil) eines/r verstorbenen Beschädig-

ten. Auch für den Anspruch auf Elternrente ist Ihr übriges 

Einkommen zu berücksichtigen.

Diätkostenzuschuss 

erhalten Sie zur Zusatzrente, erhöhtenWaisenrente oder

Elternrente für Ihre Mehrausgaben wegen verordneter 

DiätverpflegungbeibestimmtenKrankheiten.

Krankenversicherung

Wenn Sie nicht bereits krankenversichert sind, wird Ihnen 

Krankenversicherung nach dem KOVG geboten.

Sterbegeld 

erhalten nacheinander die Ehegattin bzw. der Ehegatte und 

die waisenrentenberechtigten Kinder, sofern sie die Bestat-

tungskosten getragen haben. 

Gebührnisse für das Sterbevierteljahr

erhalten nacheinander die Ehegattin bzw. der Ehegatte und 

die waisenrentenberechtigten Kinder nach dem Tod eines/r 

Beschädigten, wenn Sie mit dem oder der Verstorbenen zur 

Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

DieseeinmaligeGeldleistungwirdin3½-facherHöheder

dem/der Beschädigten im Sterbemonat gebührenden Ren-

tenleistung ausbezahlt. 
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Pflegegeld

NebendiesenLeistungenausdemKOVGkönnenSieauch

Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz erhalten,

sofern Ihrmonatlicher Pflegebedarfmehr als 65 Stunden

beträgt (mehr dazu siehe Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

Wo und wann erhalte ich diese Leistungen?

Anträge können Sie entweder schriftlich oder mündlich

durch persönliche Vorsprache bei der Landesstelle des

Sozialministeriumservice einbringen. Leistungen werden ab 

dem auf die Antragstellung folgenden Monat bzw. ab Erfüllen 

der Voraussetzungen erbracht. Weiters haben Sie auch die 

Möglichkeit, sich über Ihre Leistungsansprüche durch die

Landesstellen des Sozialministeriumservice beraten zu lassen 

(  sieheAnhang).
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Entschädigung für Kriegsgefangene

Warum gibt es eine Entschädigung für 
Kriegsgefangene?

ÖsterreichischeStaatsbürgerundStaatsbürgerinnen,dieim

Verlauf des Ersten oder Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefan-

genschaftgerietenoderwährendderBesetzungÖsterreichs

von einer ausländischen Macht festgenommen wurden, haben 

dadurch vielfältige Nachteile erlitten. So hatten sie in vielen 

FällennichtadäquatabgegolteneArbeitsleistungenunteroft

schwierigsten Bedingungen zu erbringen und waren weit über 

dasNormalmaßhinauskörperlichenundseelischenQualen

ausgesetzt. Darüber hinaus waren sie bei ihrer Heimkehr 

nachÖsterreich mit großen wirtschaftlichen Belastungen

konfrontiert.

EinermoralischenVerpflichtungfolgendwirddiesemPerso-

nenkreis nunmehr nach dem Kriegsgefangenenentschädi-

gungsgesetz eine monatliche Geldleistung als pauschalierte 

Entschädigung und Anerkennung seiner mit besonderen 

Härten verbundenen Situation gewährt.

Ich war Kriegsgefangener. Unter welchen 
Voraussetzungen habe ich Anspruch auf eine 
Entschädigung?

NachdemKriegsgefangenenentschädigungsgesetzkönnen

Sie als österreichischer Staatsbürger bzw. Staatsbürgerin

Leistungen erhalten, wenn Sie 

• alsehemaligeWehrmachtsangehörigerinGefangen-

schaft gerieten,

• alsZivilpersonwährendderBesetzungÖsterreichs

durch die Alliierten Mächte von einer ausländischen 

Macht aus politischen oder militärischen Gründen 

festgenommen und angehalten wurden, 

• sich als politisch Verfolgte/r im Sinne des Opferfür-

sorgegesetzes außerhalb des Gebietes der Republik 

Österreichbefandenundauspolitischenodermilitäri-
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schen Gründen von einer ausländischen Macht festge-

nommen und nach dem Beginn des Zweiten Weltkrie-

ges angehalten wurden.

FüreinenAnspruchaufEntschädigungmussdieseGefangen-

schaft mindestens drei Monate gedauert haben. (Siehe auch 

weiter unten unter →„Opferfürsorge“ ab der Seite 25)

Wo und wie erhalte ich diese Leistung?

Bei Vorliegen der Voraussetzungen haben Sie Anspruch auf 

eine von der Dauer der Gefangenschaft abhängige monatli-

che Geldleistung. Diese Leistung wird Ihnen ab dem Monat 

der Antragstellung zuerkannt.

Über Anträge auf Entschädigung entscheidet grundsätzlich 

die jeweils für die Rente oder Pension zuständige Stelle, das 

ist indenmeistenFällenderPensionsversicherungsträger.

Weitere Entscheidungsträger sind u. a. die Versicherungsan-

staltöffentlichBediensteter,dieLandeshauptleuteunddas

Sozialministeriumservice (   siehe Anhang). Bei den Ent-

scheidungsträgern liegen entsprechende Antragsformulare 

auf;dieAnträgekönnenSieaberauchformfreieinbringen.

Gegen eine ablehnende Entscheidung können Sie beim

Arbeits- und Sozialgericht eine Klage einbringen.
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Entschädigung für Heeresbeschädigte

Warum gibt es eine Entschädigung für 
Heeresbeschädigte?

Im Jahre 1955 wurde durch das Wehrgesetz die allgemeine 

WehrpflichtinÖsterreicheingeführt.FürdieWehrpflichtigen

bestand ursprünglich kein eigener Versicherungsschutz. 

AngehörigedesBundesheeres,dieimRahmenihrerWehr-

dienstleistung Gesundheitsschädigungen erlitten, wurden 

nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz entschädigt. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat jedoch im Jahre 1960 festge-

stellt, dass das Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) auf 

dieAngehörigendesösterreichischenBundesheeresnicht

anwendbar ist. Im Jahre 1964 wurde daher das Heeresver-

sorgungsgesetz (HVG) beschlossen. 

Mit Ablauf des 30. Juni 2016 wurde nunmehr das Hee-

resversorgungsgesetz außer Kraft gesetzt und durch das  

Heeresentschädigungsgesetz(HEG)abgelöst.Dienachdem

Heeresversorgungsgesetz zuerkannten Ansprüche werden 

nach dem Heeresentschädigungsgesetz gewahrt. Nach dem 

Heeresentschädigungsgesetz werden Leistungen für Prä-

senzdiener,FrauenundWehrpflichtigeimAusbildungsdienst,

Miliz- und UNO-Soldaten sowie Hinterbliebene erbracht.

Unter welchen Voraussetzungen habe ich 
Anspruch auf eine Entschädigung?

SiekönneneineLeistungerhalten,wennSie

• als Präsenzdiener (Grundwehrdiener, Zeitsoldat),

• alsFrauoderalsWehrpflichtigerimAusbildungsdienst

oder

• als Milizsoldatin / Milizsoldat

• infolge Ihres Dienstes oder eines Wegunfalles 

eine Gesundheitsschädigung (= Dienstbeschädigung) er-

litten haben.
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LeistungenkönnenSie auchals Hinterbliebene (Witwen, 

Witwer, Waisen, Eltern) des oben beschriebenen Personen-

kreises erhalten, im Allgemeinen aber nur dann, wenn der 

Tod auf die Dienstbeschädigung zurückzuführen war.

Welche Leistungen kann ich als 
Heeresbeschädigte/r erhalten?

Die konkreten Leistungen richten sich im Wesentlichen nach 

den Bestimmungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

der gesetzlichen Unfallversicherung im allgemeinen Sozial-

versicherungsgesetz (ASVG), wobei sowohl Geldleistungen 

als auch sonstige Maßnahmen zur Verfügung stehen. 

In Betracht kommen etwa Versehrtenrenten, Zusatzren-

ten, Kinderzuschüsse, Hinterbliebenenrenten sowie Maß-

nahmen der Unfallheilbehandlung und der Rehabilitation 

und die Ausstattung mit Körperersatzstücken (Prothe-

sen), orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln. 

Mehr Informationen dazu bietet Ihnen die Webseite der 

AUVA unter  auva.at/portal27/auvaportal/content? 

contentid=10007.767667&portal:componentId=gtne3fc 

c0bc-43fe-48ce-a883-d532f8a943d0&viewmode=content.

Pflegegeld

NachdemBundespflegegeldgesetzerhaltenSiePflegegeld,

wennIhrmonatlicherPflegebedarfmehrals65Stundenbe-

trägt (mehr dazu siehe Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

Beachten Sie: 
DasPflegegeldruhtabdem2.TageinesKrankenhaus-,Kur-

oder Rehabilitationsaufenthaltes. Bei Vorliegen bestimmter 

Voraussetzungen ist ein Ruhen zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich.

http://auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.767667&portal:componentId=gtne3fcc0bc-43fe-48ce-a883-d532f8a943d0&viewmode=content
http://auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.767667&portal:componentId=gtne3fcc0bc-43fe-48ce-a883-d532f8a943d0&viewmode=content
http://auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.767667&portal:componentId=gtne3fcc0bc-43fe-48ce-a883-d532f8a943d0&viewmode=content
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Wo erhalte ich diese Leistungen?

Über die Erbringung von Entschädigungsleistungen entschei-

det die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Soll-

tenSieweitereFragenhaben,sostehtIhnendieAllgemeine

Unfallversicherungsanstalt (AUVA) gerne zur Verfügung  

(  sieheAnhang).
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Opferfürsorge

Gibt es Entschädigung für Opfer von 
Nationalsozialismus und Diktatur (1933–1945)?

Unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden 

mehrals100.000ÖsterreicherinnenundÖsterreicheraus

politischen Gründen verfolgt und ermordet. Noch mehr 

Menschen erlitten gesundheitliche Schäden, Freiheitsbe-

schränkungen oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben.

FürvielerlittenesUnrechtundLeidistWiedergutmachung

nicht möglich. Die Republik Österreich hat es jedoch als

ihremoralischeVerpflichtungangesehen,durcheineReihe

von Maßnahmen das Schicksal der ehemals Verfolgten zu 

erleichtern. Bereits wenige Monate nach der Befreiung vom 

Nationalsozialismus wurden erste Maßnahmen der Entschä-

digung beschlossen.Mit demOpferfürsorgegesetz (OFG)

sollderLebensunterhaltjenerMännerundFrauengesichert

werden,dieimKampffürdieFreiheitÖsterreichsoderdurch

nationalsozialistische Verfolgung geschädigt wurden. 

Unter welchen Voraussetzungen werde ich 
als Opfer anerkannt?

Sie sind Opfer von Nationalsozialismus und Diktatur im Sinne 

desOFG,wennSie am 13.März 1938die österreichische

Bundesbürgerschaft besessen bzw. vor dem 13. März 1938 

durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen Ihren Wohnsitz 

inÖsterreichhattenund

• mitderWaffeinderHandumeinunabhängiges,de-

mokratischesÖsterreichgekämpftodersichfürdieses

Ziel in Wort und Tat rückhaltlos eingesetzt haben 

(Opfer des Kampfes) oder

• aus politischen Gründen, als Opfer der NS-Militärjustiz, 

aus Gründen der Abstammung, Religion, Nationalität 

oder im Rahmen typisch nationalsozialistischer Ver-

folgung,aufGrundeinerkörperlichenodergeistigen
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Behinderung, der sexuellen Orientierung, des Vorwur-

fes der so genannten Asozialität oder medizinischer 

Versuche in erheblichem Ausmaß zu Schaden gekom-

men sind (vor allem bei Gesundheitsschädigung).

Als Hinterbliebene nach Opfern gelten Witwen, Witwer, 

Waisen, Lebensgefährten und Eltern.

Ich bin Opfer des Nationalsozialismus.   
Was steht mir zu?

Amtsbescheinigung 

DiesekönnenSiebeibestimmtenverfolgungsbedingtenGe-

sundheitsschädigungen erhalten oder wenn Sie mindestens 

ein Jahr in Haft oder in einem Anhaltelager waren oder sich 

mindestens sechs Monate in KZ-Haft befanden.

Amtsbescheinigungen sind auch für Hinterbliebene von Op-

fern vorgesehen, die aufgrund der Verfolgung gestorben sind.

Bitte beachten Sie:
Die Amtsbescheinigung ist grundsätzlich Voraussetzung für 

die Gewährung der Rente. Seit dem 1. März 2002 besteht 

aber ein Anspruch auf Rentenfürsorge auch dann, wenn 

ein Anspruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung 

ausschließlichwegenFehlensderösterreichischenStaatsbür-

gerschaft nach dem 27. April 1945 nicht gegeben ist oder war.

Opferausweis

Sie erhalten einen Opferausweis, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen vorliegt:

• VerlustderFreiheitdurchmindestensdreiMonate

• Einkommensverlust oder -minderung

• Abbruch oder mindestens dreieinhalbjährige Unterbre-

chung des Studiums oder der Berufsausbildung

• erzwungene Emigration

• Leben im Verborgenen durch mindestens sechs Monate
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• Tragen des Judensterns durch mindestens sechs 

Monate

• Freiheitsbeschränkungvonmindestenssechsmonati-

ger Dauer in Deutschland oder den von Deutschland 

besetzten Gebieten

• Zwangssterilisation

Opferrente

DieHöheIhrerOpferrenterichtetsichnachderMinderung

der Erwerbsfähigkeit (MdE). Opferrente erhalten Sie ab 

einerMdEvonmindestens20%.FürSchwerbeschädigte(als

 solche/r gelten Sie ab einer MdE von 50 %) wird die Opfer-

renteabvollendetem55.Lebensjahr(beiFrauen)bzw.60. Le-

bensjahr (bei Männern) stufenweise und in Abhängigkeit vom 

AusmaßderMdEerhöht(Alters- bzw. Erschwerniszulage). 

Diese Rente ist vom sonstigen Einkommen unabhängig. 

Unterhaltsrente und Erziehungsbeitrag

erhalten Sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn 

Sie Inhaber/in einer Amtsbescheinigung sind. Dabei wer-

den Ihr sonstiges Einkommen und Ihre familiäre Situation 

berücksichtigt.

Diätkostenzuschuss

erhalten Sie zur Unterhaltsrente für Ihre Mehrausgaben wegen 

verordneterDiätverpflegungbeibestimmtenKrankheiten.

Pflegegeld

NebendiesenLeistungenausdemOFGkönnenSieauchPfle-

gegeldnachdemBundespflegegeldgesetzerhalten,sofern

IhrmonatlicherPflegebedarfmehrals65Stundenbeträgt.

Personen, die in der Zeit vom 4. März 1933 bis 9. Mai 1945 

auspolitischenoderreligiösenGründenoderausGründen
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derAbstammungausÖsterreichausgewandertsind,haben

auf Antrag und unter den sonstigen Voraussetzungen des 

Bundespflegegeldgesetzes Anspruch auf eine monatliche

LeistunginderjeweiligenHöheeinesPflegegeldesderStufen

1 bis 7,wenn sich ihr gewöhnlicherAufenthalt aufGrund

dieserAuswanderungimAuslandbefindet.

Der Antrag auf Pflegegeld ist beim zuständigen Versi-

cherungsträger einzubringen (mehr dazu siehe Broschüre 

 EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium).

Entschädigungen für erlittene Haftzeiten 

DieseLeistungkönnenSieauchalsHinterbliebenebeiVor-

liegen bestimmter Voraussetzungen erhalten. 

Entschädigungen für erlittene 
FreiheitsbeschränkungenundBerufsschäden

könnenSiez.B.erhaltenfür:

• erzwungene Emigration 

• Internierung 

• Zwangsaufenthalt in einem Ghetto 

• Leben im Verborgenen 

• Aussiedelung im Zuge der nationalen Verfolgung 

• Einkommensminderung 

• Tragen des Judensternes 

Heilfürsorge 

können Sie als Inhaber/in einer Amtsbescheinigung oder

eines Opferausweises sowie als Bezieher/in einer Rentenfür-

sorgeleistung nach dem Opferfürsorgegesetz von der für Sie 

örtlichzuständigenGebietskrankenkasseerhalten,wennSie

• weder einer gesetzlichen Krankenversicherung 

unterliegen 

• noch freiwillig krankenversichert sind oder 

• sofernfürSiealsAngehörige/rkeinAnspruchaufLeis-

tungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. 
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SiekönnenbeiVorliegenfinanziellerBedürftigkeitZuschüsse

über die satzungsmäßigen Leistungen der Krankenversiche-

rungsträger hinaus für 

• Zahnersatz, 

• Brillen, 

• orthopädische Schuhe, 

• Hörgeräte,

• Krankenfahrstühle, 

• Krankenbetten, 

• sonstige Hilfsmittel und Heilbehelfe erhalten. 

DieseZuschüssekönnenSieauchalsWitwebzw.Witwer

nach einem/r Amtsbescheinigungs- bzw. Opferausweis-In-

haber/in erhalten. 

Darüber hinaus werden Zuschüsse für psychotherapeutische 

Krankenbehandlungen geleistet, wobei die Kostenübernahme 

mitderdreifachenHöhedesKostenzuschussesbegrenztist.

Anträge können erst nach Entscheidung des zuständigen

Krankenversicherungsträgers über die Notwendigkeit der 

Heilfürsorgemaßnahme behandelt werden. 

Welche Leistungen gibt es für Hinterbliebene 
(Witwen/Witwer, Lebensgefährten und 
Waise)? 

Hinterbliebenenrente 

erhalten Sie als Witwe/Witwer, Lebensgefährtin/Lebens-

gefährte und Waise nach einem Opfer, das Inhaber einer 

Amtsbescheinigung war oder, wenn es noch am Leben wäre, 

Anspruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung hätte. 

Die Waisenrente wird bei Vorliegen bestimmter Vorausset-

zungen (z. B.beiSchul-undBerufsausbildung)auchnach

VollendungIhres18. Lebensjahresgeleistet.DieseLeistung

ist von Ihrem sonstigen Einkommen unabhängig. 
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Unterhaltsrente 

erhalten Sie zur Sicherung Ihres Lebensunterhaltes. Dabei 

wird Ihr sonstiges Einkommen berücksichtigt. 

Diätkostenzuschuss

erhalten Sie zur Unterhaltsrente für Ihre Mehrausgaben wegen 

verordneterDiätverpflegungbeibestimmtenKrankheiten.

Sterbegeld

erhält der/die Träger/in der Bestattungskosten bzw. subsidiär 

(=nachrangig)bestimmtenaheFamilienangehörige.

Gebührnisse für das Sterbevierteljahr

erhalten nacheinander die Ehegattin bzw. der Ehegatte 

oder die Lebensgefährtin / der Lebensgefährte und die zu 

Waisenrenten berechtigten Kinder nach einem/r Bezieher/in 

von Opferrenten, wenn sie mit dem/der Verstorbenen zur Zeit 

seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Diese 

einmaligeGeldleistungwirdin3½-facherHöhederdem/

der Opferrentenbezieher/in im Sterbemonat gebührenden 

Rentenleistung ausbezahlt. 

FürdenVollzugdesOpferfürsorgegesetzesistdasSozial-

ministeriumservice zuständig. Daher können Sie Anträge

auf Rentenleistungen bzw. Entschädigungen schriftlich oder 

mündlichdurchpersönlicheVorsprachebeidenLandesstellen

des Sozialministeriumservice einbringen (  sieheAnhang).

Leistungen werden ab dem auf die Antragstellung folgenden 

Monat bzw. ab Erfüllen der Voraussetzungen erbracht. 

Pflegegeld

NebendiesenLeistungenausdemOFGkönnenSieauchPfle-

gegeldnachdemBundespflegegeldgesetzerhalten,sofern

IhrmonatlicherPflegebedarfmehrals65Stundenbeträgt.
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Personen, die in der Zeit vom 4. März 1933 bis 9. Mai 1945 

auspolitischenoderreligiösenGründenoderausGründen

derAbstammungausÖsterreichausgewandertsind,haben

auf Antrag und unter den sonstigen Voraussetzungen des 

Bundespflegegeldgesetzes Anspruch auf eine monatliche

LeistunginderjeweiligenHöheeinesPflegegeldesderStufen

1 bis 7,wenn sich ihr gewöhnlicherAufenthalt aufGrund

dieserAuswanderungimAuslandbefindet.

Den Antrag auf Pflegegeld ist beim zuständigen Versi-

cherungsträger einzubringen (mehr dazu siehe Broschüre 

 EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium).

Gibt es noch weitere Leistungen für Opfer 
des Nationalsozialismus?

Siekönneneineeinmalige Geldleistung aus dem National-
fonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalso-
zialismus bekommen, der 1995 errichtet wurde. 

Anspruchsberechtigt ist im Wesentlichen der gleiche Perso-

nenkreis wie nach dem Opferfürsorgegesetz. Voraussetzung 

ist darüber hinaus, dass

• Sie bisher keine oder nur eine unzureichende Leistung 

erhielten,

• Sie in besonderer Weise der Hilfe bedürfen oder

• die Unterstützung auf Grund Ihrer Lebenssituation 

gerechtfertigt erscheint.

SiekönnenIhrAnsuchenformlosandasBürodesNational-

fonds im Parlament richten (  sieheAnhang).

Als weitere Leistungen gibt es 

• Steuerfreibeträge für Inhaber/innen eines Opferaus-

weises oder einer Amtsbescheinigung

• Anerkennung von begünstigten Pensionszeiten

• Gewährung von einmaligen Aushilfen und Zuschüssen 

aus Mitteln der Ausgleichstaxfonds-Opferfürsorge bei 
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VorliegenfinanziellerBedürftigkeitanInhabereiner

Amtsbescheinigung, eines Opferausweises oder an 

deren Witwen bzw. Witwer. 

NähereInformationendazufindenSieauchinderBroschüre

 EIN:BLICK 7 – Finanzielles, Sozialministerium.
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Entschädigung für Verbrechensopfer

Gibt es für Verbrechensopfer eine 
Entschädigung?

Die Rechte der Opfer von Verbrechen rücken meist nur dann 

indenBlickpunktderÖffentlichkeit,wennbesondersspek-

takuläre Straftaten zu einer umfassenden Berichterstattung 

führen. Dabei gilt das mediale Interesse aber in erster Linie 

derTäterpersönlichkeitunddenEinzelheitenderTat.Gegen-

überdemOpferzeigendieMedienunddieÖffentlichkeit

bestenfallsvorübergehendMitgefühl,inweitererFolgeaber

meist nur Gleichgültigkeit, wenn nicht gar Distanziertheit.

VieleVerbrechensopfererleidenalsFolgederTatschwere

psychische und soziale Schäden und haben Schwierigkeiten, 

sichwiederinihrensozialenNahraum,inFamilieundBeruf

einzuordnen.AbgesehenvonmöglichenkörperlichenBeein-

trächtigungen und fehlendem seelischen Beistand sind die 

Betroffenenhäufigüberfordert,ihresozialversicherungs-und

zivilrechtlichen Ansprüche selbständig und fristgerecht bei 

den zuständigen Stellen geltend zu machen. Dazu kommt, 

dass die schadenersatzpflichtigen Straftäter/innen kaum

jemalsinderLagesind,dieprivatrechtlichenForderungen

des Opfers zu erfüllen. Umso wichtiger ist es daher, den 

Opfern – und bei Todesfällen den Hinterbliebenen – gerade 

in einer derart schwierigen Lebenssituation, die für viele 

eine gänzliche Neuordnung ihrer Verhältnisse bedeutet, 

beizustehen.

Eine staatliche Opferhilfe lässt sich einerseits mit dem Versa-

gen des staatlichen Schutzes im Einzelfall, andererseits auch 

damit begründen, dass der Staat durch seine Maßnahmen 

der Strafverfolgung die Durchsetzung des Ersatzanspruches 

des Opfers vereitelt. Die staatliche Hilfe nach dem Verbre-

chensopfergesetz (VOG) gibt es seit dem Jahre 1972. Sie 

ist als Vorleistung für den Schadenersatz durch den Täter 

zu verstehen.
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Ich wurde Opfer eines Verbrechens. Unter 
welchen Voraussetzungen habe ich Anspruch 
auf Hilfeleistung?

AlsösterreichischerStaatsbürger/Staatsbürgerinoderals

EWR- und EU-Bürger oder Bürgerin, der/die durch eine mit 

einer mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedrohte,

rechtswidrige und vorsätzliche Handlung (Gewalttat) eine 

KörperverletzungoderGesundheitsschädigungbzw.einen

Schock mit psychischer Beeinträchtigung erlitten hat, haben 

Sie Anspruch auf Hilfeleistungen nach dem Verbrechensop-

fergesetz. Während österreichische Staatsbürger/innen

unabhängig vom Ort der Tatbegehung entschädigt werden, 

sind EWR- und EU-Bürger/innen im Allgemeinen nur bei 

Schädigung im Inland anspruchsberechtigt (bei Auslandsta-

tenisteingewöhnlicherAufenthaltinÖsterreichvorderTat

erforderlich).Weiterssindnachdem30.6.2005inÖsterreich

geschädigte Drittstaatsangehörige anspruchsberechtigt,

sofern sie sich zum Tatzeitpunkt dort rechtmäßig aufgehalten 

haben.SchließlichsindDrittstaatsangehörigeauchbeieinem

unrechtmäßigen Aufenthalt einbezogen, sofern dieser durch 

einen erlittenen Menschenhandel bewirkt wurde und sie 

über ein Aufenthaltsrecht für besonderen Schutz verfügen.

Sie sind von einer Hilfeleistung ausgeschlossen, wenn Sie 

• an der Tat beteiligt waren oder

• den Täter / die Täterin provoziert haben oder 

• sich der Gefahr des Verbrechens grob fahrlässig aus-

gesetzt haben oder

• an einem Raufhandel teilgenommen haben oder

• es schuldhaft unterlassen haben, an der Aufklärung 

der Tat mitzuwirken.
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Welche Hilfeleistungen stehen mir als Opfer 
zu?

Ersatz des Verdienstentganges

Mit dem Ersatz des Verdienstentganges wird Ihr Einkom-

mensverlust, der durch das Verbrechen entstanden ist, 

abgedeckt. 

Einkommensabhängige Zusatzleistung

Sie gebührt zum Verdienstentgang in dem Ausmaß, als 

diese Leistung und das sonstige Einkommen den jeweiligen 

AZ-Richtsatz nicht erreicht, sofern kein Anspruch auf Aus-

gleichszulage besteht.

Heilfürsorge 

Darunter verstehtman z.  B. ärztlicheHilfe, Bereitstellung

von Heilbehelfen undMaßnahmen zur Festigung der Ge-

sundheit. Die Selbstkosten für kausale psychotherapeu-

tische Behandlungen werden übernommen, sofern der 

Krankenversicherungsträger einen Kostenzuschuss leistet. 

Die Kostenübernahme ist betragsmäßig mit der dreifachen 

HöhedesKostenzuschussesdesKrankenversicherungsträ-

gers begrenzt. Auch bei einer Kostenerstattung im Rahmen 

derWahlarzthilfewirdHilfe geleistet. Fernerwerden aus

kausalen Gründen zu entrichtende gesetz- und satzungs-

mäßige Kostenbeteiligungen einschließlich Rezeptgebühren 

übernommen.

Krisenintervention 

BeiTaten,dienachdem1.4.2013verübtwurden,könnendie

Kosten einer Krisenintervention (klinisch-psychologische und 

gesundheitspsychologische Behandlung) in Notfällen bis zur 

Höhe des vierfachen Betrages des Kostenzuschusses der

örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse für bis zu zehn

Sitzungen übernommen werden.
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Orthopädische Versorgung 

Im Rahmen der orthopädischen Versorgung werden Sie mit 

Körperersatzstücken,orthopädischenundanderenHilfsmit-

teln versorgt. Diese werden bei Bedarf auch repariert oder 

erneuert. 

Medizinische,beruflicheundsozialeRehabilitation

Im Rahmen dieser Maßnahmen kann eine Unterbringung in 

Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, 

erfolgen.AußerdemkönnenSiediedamitinZusammenhang

stehende ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe erhalten. 

WeiterskanneineberuflicheAusbildungzurWiedergewin-

nungoderErhöhungderErwerbsfähigkeitoderzurAusbil-

dung für einen neuen Beruf bewilligt werden. Zuschüsse 

werden auch zu den Kosten für die Erlangung der Lenkbe-

rechtigung geleistet, wenn auf Grund der Behinderung die 

BenützungeinesöffentlichenVerkehrsmittelsnichtzumutbar

ist. 

Zuschüsse zu den Kosten für die behindertengerechte Aus-

stattung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Beihilfen 

zurAnschaffungvonmehrspurigenKraftfahrzeugenkönnen

ebenso geleistet werden, außerdem notwendige Reise- und 

Transportkosten.

WieinderHeilfürsorgekönnenauchhierKostenbeteiligun-

gen refundiert werden.

Pauschalentschädigung für Schmerzensgeld

gebührtfürGewalttaten,dieeineschwereKörperverletzung

verursacht haben. Der Pauschalbetrag beträgt – abhängig 

vom Ausmaß der erlittenen Verletzung – 2.000,00 Euro oder 

4.000,00Euro, undbei Körperverletzungenmit schweren

Dauerfolgen 8.000,00 Euro oder 12.000,00 Euro.
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Pflege-oderBlindenzulage

bekommen Sie unabhängig vom Ersatz des Verdienstent-

ganges und von Ihrem sonstigen Einkommen, wenn das Ver-

brechenPflegebedürftigkeitoderBlindheitbzw.praktische

Blindheit verursacht hat. Die Höhe richtet sich nach der

SchwereIhresLeidenszustandes.Pflege-undBlindenzulage

werden in 6 Stufen geleistet.

Härteregelung bei ruhenden Pensionsansprüchen von 
inhaftierten Gewalttätern

Exekutionsrechtlich abgesicherte schadenersatzrechtliche 

Opferansprüche, die wegen Ruhens des Pensionsanspruchs 

bei einer mindestens zweijährigen Haft vom Täter / von der 

Täterinnichteinbringlichsind,könnenbiszueinemfestge-

legtenHöchstbetragübernommenwerden.

Bitte beachten Sie: 
Die Pflege- oder Blindenzulage ruht ab dem 2. Tag eines

Krankenhaus-, Kur- oder Rehabilitationsaufenthaltes. Bei 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist ein Ruhen zu 

einemspäterenZeitpunktmöglich.

Beachten Sie weiters,dassdiePflege-undBlindenzulage
als pflegebezogene Leistung auch Auswirkungen auf die

HöheIhresPflegegeldeshat.NachdenPflegegeldgesetzen

wirddieseaufdasPflegegeldangerechnet(siehedazuauch

 EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium). 

Sachschäden

Bei Taten, die nach dem 30.6.2005 verübt wurden, erfolgt 

einKostenersatzfürHilfsmittel(z. B.Brillen,Zahnersatz),die

beiderTatunmittelbaramKörpergetragenundbeschädigt

wurden.
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Pflegegeld

Nebendiesen Leistungen ausdemVOGkönnen Sie auch

Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz erhalten,

sofern Ihrmonatlicher Pflegebedarfmehr als 65 Stunden

beträgt (mehr dazu siehe Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

Unter welchen Voraussetzungen habe ich als 
Hinterbliebene/r eines Verbrechensopfers 
Anspruch auf Hilfeleistung?

Die Voraussetzungen bezüglich Art und Schwere des verüb-

ten Verbrechens sowie der Staatsbürgerschaft sind gleich 

wie beim Verbrechensopfer selbst. Darüber hinaus muss 

ein Unterhaltsanspruch gegenüber dem Verbrechensopfer 

bestehen.

Als Hinterbliebene sind Sie unter anderem von Hilfeleistun-

gen ausgeschlossen, wenn

• Sie oder das Opfer an der Tat beteiligt waren,

• Sie oder das Opfer den Täter / die Täterin provoziert 

haben oder

• Sie es schuldhaft unterlassen haben, an der Aufklärung 

der Tat mitzuwirken.

Was erhalte ich als Hinterbliebene/r eines 
Verbrechensopfers?

Ersatz des Unterhaltsentganges

Dies sind Geldleistungen, die den Unterhalt ersetzen sollen, 

der Ihnen durch den Tod des Verbrechensopfers entgangen 

ist.DieHöhedieserLeistungenistbegrenzt.

Einkommensabhängige Zusatzleistung

Sie gebührt zum Unterhaltsentgang in dem Ausmaß, als 

diese Leistung und das sonstige Einkommen den jeweiligen 
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Ausgleichszulagen-Richtsatz nicht erreicht, sofern kein 

Anspruch auf Ausgleichszulage besteht.

Heilfürsorge, Krisenintervention und orthopädische 
Versorgung 

werden im gleichen Ausmaß wie für Verbrechensopfer 

geleistet.

Bestattungskosten

werdenIhnenbiszueinembestimmtenHöchstbetragrück-

erstattet, wenn Sie diese Kosten bestritten haben und den 

Antrag innerhalb von zwei Jahren stellen. Diese Leistung 

können Sie auch unabhängig vom Vorliegen eines Unter-

haltsentganges und einer Hinterbliebeneneigenschaft als 

Träger der Bestattungskosten erhalten. 

Pflegegeld

Nebendiesen Leistungen ausdemVOGkönnen Sie auch

Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz erhalten,

sofern Ihrmonatlicher Pflegebedarfmehr als 65 Stunden

beträgt (mehr dazu siehe Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

Wo und wann erhalte ich diese Leistungen?

AnträgekönnenSieentwederschriftlichodermündlichdurch

persönlicheVorsprachebeiderLandesstelledesSozialmi-

nisteriumservice einbringen. 

Die Leistungen werden ab Erfüllen der Voraussetzungen 

gewährt, sofern Sie den Antrag innerhalb von zwei Jahren 

nach der Tat bei der Landesstelle des Sozialministeriumser-

vice stellen. Ansonsten werden die Leistungen ab dem auf 

die Antragstellung folgenden Monat erbracht. Anträge auf 

PsychotherapieunterliegenkeinerFrist.
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Weiters haben Sie auch die Möglichkeit, sich über Ihre

Leistungsansprüche bei den Landesstellen des Sozialminis-

teriumservice beraten zu lassen (  sieheAnhang).

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Impfschäden

Was soll ich über Impfungen im Allgemeinen 
wissen?

Manche Erkrankungen, wie die meisten so genannten Kinder-

krankheiten,werdendurchVirenausgelöst.Viruserkrankun-

gensprechenaufmedikamentöseBehandlungschlechtoder

gar nicht an. Impfungen dagegen bieten einen guten Schutz. 

Sie vermindern einerseits das Risiko, überhaupt zu erkranken 

undschützenandererseitsvorKomplikationen.Sokönnen

maserngeimpfte Kinder zwar trotzdem Masern bekommen, 

aber der Krankheitsverlauf ist milder und Komplikationen wie 

Lungenentzündung oder Gehirnhautentzündung werden auf 

ein Minimum reduziert.

Was passiert bei einer Impfung?

Labortechnisch„abgetötete“ (Totimpfstoff)oder„schaum-

gebremste“ (Lebendimpfstoff) Krankheitserreger werden

parenteral(alsInjektion)indenKörpergebracht.Dortbilden

dieAbwehrzellendesMenschenAntikörper,diewieSchlüssel

undSchlosszueinanderpassen.DerOrganismus„merktsich“

dieseAntikörper.KommtesspäterzumKontaktmit„echten“

KrankheitserregernwerdensofortdierichtigenAntikörper

gebildet.DieErregerkönnensichnichtvermehrenundes

kommt zu keiner Erkrankung.

Neben diesem Schutz für den einzelnen Menschen haben 

Impfungen auch große Bedeutung zur Verhütung von En-

demien (örtlichbegrenzteEpidemien)oderEpidemien. Ist

ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung gegen eine

Krankheit durch Impfung oder überstandene Erkrankung im-

munisiert,sokönnensichdiebetreffendenKrankheitserreger

nicht ausreichend vermehren. Weniger Menschen stecken 

einander an, die Krankheit kann sich nicht uneingeschränkt 

ausbreiten.

Bei Impfungen kann es, wie bei allen Medikamenten, zu Kom-

plikationen kommen. Durch permanente Weiterentwicklung 
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auf diesem Gebiet werden heute Impfstoffe erzeugt, die

nur in einem geringen Prozentsatz zu Nebenwirkungen oder 

Komplikationen führen. Ein geringes Restrisiko kann jedoch 

nie ausgeschlossen werden.

Was ist der Unterschied zwischen 
Impfreaktion und Impfschaden?

Von einer Impfreaktion spricht man, wenn es zu einer er-

warteten verstärkten Allgemeinreaktion kommt. Beispiele 

wäreneinelokaleRötungderImpfstelle,Fieber,allgemeine

Müdigkeit und Abgeschlagenheit durch einige Tage.

WenndurchdenImpfstoffeineschwere,bleibendeschwere

Behinderung verursacht wird, handelt es sich um einen 

Impfschaden. Ursächlich tritt dabei eine Meningitis oder En-

cephalitis,mitdenSymptomenhohesFieber,Kopfschmerzen

undNackensteifigkeitauf.InderFolgekanneszubleibenden

StörungenderMotorikund/odereinerEntwicklungsverzö-

gerung kommen. Solche schweren Komplikationen treten 

trotz der hohen Zahl jährlicher Impfungen äußerst selten auf.

Ich bin von Impfschaden betroffen. Unter 
welchen Voraussetzungen habe ich Anspruch 
auf Entschädigung?

Das Impfschadengesetz aus dem Jahre 1973 verpflichtet

den Bund, Entschädigungsleistungen bei Impfschäden zu 

erbringen. Seit 1991 gibt es auch eine Pauschalentschädigung 

für Gesundheitsschädigungen ohne Dauerfolgen. Allerdings 

istindiesemFalldasVorliegeneinerschwerenKörperver-

letzung Voraussetzung. Sie erhalten Entschädigung, wenn 

Sie bzw. Ihr Kind

• durch die bis 1980 vorgeschriebene Pockenimpfung 

oder

• durch eine im Mutter-Kind-Pass vorgesehene Impfung 

(z. B.Kinderlähmung oder Keuchhusten) oder
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• durch eine mit Verordnung des Gesundheitsministeri-

ums empfohlene Impfung (z. B. Zeckenimpfung)

eine Gesundheitsschädigung erlitten haben. Die Impfung 

mussinÖsterreicherfolgtsein.AuchwennSienichtöster-

reichische/r Staatsbürger/in sind, haben Sie Anspruch auf 

Entschädigung.

AllgemeineInformationenzuImpfungenfindenSieaufder

Webseite des Sozialministeriums (  sieheAnhang).

Welche Leistungen gibt es im Falle eines 
Impfschadens?

Sie erhalten bei einer Gesundheitsschädigung mit Dauerfol-

gen laufende Geldleistungen: 

• Beschädigtenrente ab dem 15. Lebensjahr

• ErhöhungsbetragzusätzlichzurBeschädigtenrentezur

Sicherung Ihres Lebensunterhaltes, wenn Sie Schwer-

beschädigte/r (Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

50 %)sind

• Pflegezulageabdem15.Lebensjahr

• PflegebeitraginHöhevon2/3dergebührendenPfle-

gezulage für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebens jahr

• PflegegeldnachdemBundespflegegeldgesetz(Beach-
ten Sie bitte,dassdiePflegezulageundderPflegebei-
tragalspflegebezogeneLeistungenauchAuswirkun-

genaufdieHöheIhresPflegegeldeshaben.Nachden

PflegegeldgesetzenwerdendieseaufdasPflegegeld

angerechnet (siehe dazu auch  EIN:BLICK 5 – 
Pflege, Sozialministerium) 

BeieinerGesundheitsschädigungohneDauerfolgenkönnen

Sie eine Pauschalabgeltung erhalten.

Darüber hinaus werden Ihre Kosten für die Behandlung zur 

Besserung und Heilung des Impfschadens vom Bund über-

nommen wie z. B.
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• Arztkosten

• Heilmittelkosten

• orthopädische Behelfe

• Kurkosten

• MaßnahmendermedizinischenundberuflichenReha-

bilitation.  

Diese erhalten Sie 

 – zur Wiederherstellung oder Verbesserung des 

Gesundheitszustandes, 

 – zur (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft mit 

besonderem Augenmerk auf die Integration in das 

Berufsleben 

 – undzurErmöglichungderEinnahmeeinerange-

messenen Stellung in der Gesellschaft.

FührtderImpfschadenzumToddes/derBetroffenen,gibtes

für die Hinterbliebenen zur Abdeckung für die Bestattungs-

kosten Sterbegeld.Danach könnenWitwen-/Witwer- und

Waisenrenten bezahlt werden. Diese Leistungen werden im 

gleichen Ausmaß wie nach dem Heeresversorgungsgesetz 

gezahlt – siehe unter Punkt →„WelcheLeistungenkannich

als Hinterbliebene (Waise, Witwe/r, Elternteil) erhalten?“ 

auf Seite 17.

Wo und wann erhalte ich diese 
Entschädigung?

AnträgekönnenSieentwederschriftlichodermündlichdurch

persönlicheVorsprachebeiderjeweiligenLandesstelledes

Sozialministeriumservice einbringen. Die Leistungen erhalten 

Sie ab dem auf die Schädigung folgenden Monat, sofern Sie 

den Antrag innerhalb von sechs Monaten ab der jeweiligen 

Impfung bei der jeweiligen Landesstelle des Sozialministeri-

umservice stellen, ansonsten ab dem auf die Antragstellung 

folgenden Monat. 

SiekönnenIhrenAntragdurcheinformlosesSchreibenan

die jeweilige Landesstelle des Sozialministeriumservice oder 

durchpersönlicheVorsprachestellen(  sieheAnhang).
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FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Entschädigung für Tuberkulosekranke

Gibt es Entschädigung für 
Tuberkulosekranke?

Die systematische Bekämpfung der Tuberkulose hat in 

Österreich schon früh eingesetzt. Maßnahmen waren die

EinführungderAnzeigepflichtunddieErrichtungvonTuber-

kuloseheilstätten. Wichtiges Anliegen war die wirtschaftliche 

Absicherung der an Tuberkulose Erkrankten und von deren 

Familien. Fürsorgestellen wurden bereits im 1. Weltkrieg

eingerichtet. 

1968wurdedasTuberkulosegesetzbeschlossen.DerBegriff

derTuberkulosewurdeeindeutigdefiniertunddieMelde-

undBehandlungspflichtneugeregelt.Nachdemmanlange

Zeit die Krankheit in den industrialisierten Ländern für 

besiegt gehalten hatte, steigt die Zahl der Erkrankungen 

jetzt wieder an. 

Ich bin an Tbc erkrankt. Unter welchen 
Voraussetzungen bekomme ich 
Entschädigung?

Sie erhalten Hilfe, wenn die Krankheit durch ärztlichen 

Befund festgestellt wurde, sofern Sie nicht gleichartige 

Ansprüche gegenüber einem anderen Leistungsträger bzw. 

nach anderen gesetzlichen Bestimmungen haben (z.  B.

Krankengeld, Entgeltfortzahlung).

Beachten Sie bitte, dass jede Erkrankung an Tuberkulose 

innerhalb von drei Tagen nach Stellung der Diagnose von 

dem behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin der 

Bezirksverwaltungsbehörde zu melden ist. Es besteht 
 Behandlungspflicht!

Welche Leistungen stehen mir zu?

Der Bund zahlt Ihnen:
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• medizinischeundberuflicheRehabilitation

• PflegeundBehandlunginKrankenanstalten,Gene-

sungsheimen und Kuranstalten 

• ärztliche Hilfe und orthopädische Versorgung 

• Geldleistungen zur Sicherung des Lebensbedarfs 

AußerdemkönnenSieSozialhilfefürTuberkuloseerkrankte

beziehen. Es gibt je nach Bundesland verschiedene Einkom-

mensgrenzeninHöhederSozialhilferichtsätze.

AlleLeistungenkönnenSieschriftlichodermündlichbeider

zuständigen Bezirkshauptmannschaft bzw. beim Magistrat 

beantragen. 

Klarheit, ob Sie Ansprüche nach den geltenden 

Bestimmungen haben, erhalten Sie durch Anfrage 

bei den zuständigen Stellen.
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Rentenleistungen für 
Contergan-Geschädigte

Welche Leistung steht mir als Contergan-
Geschädigte/r zu?

AlsösterreichischesContergan-OpferhabenSieAnspruch

auf Leistungen nach dem deutschen Conterganstiftungs-

gesetz. Das ehemalige BMG (jetzt Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz) hat 

zusätzlicheineSumme2,8Mio.Eurodenösterreichischen

Contergan-OpfernzurVerfügunggestellt,undsieinForm

von Einmalzahlungen unterstützt. Von diesem Personenkreis 

haben allerdings 25 Personen keinen Anspruch auf Leistun-

gen nach dem deutschen Conterganstiftungsgesetz.

Um den im zunehmenden Alter auf Grund der Spät- und 

FolgeschädenvermehrtauftretendenUnterstützungsbedarf

gerecht zu werden, wurde beschlossen, für jene Conterg-

an-Geschädigten, die keine Leistungen nach dem deutschen 

Conterganstiftungsgesetz erhalten, ab 1. Juli 2015 eine 

Rentenleistungzuschaffen.DieLeistungorientiertsicham

Kriegsopferfürsorgegesetz und entspricht einer KOVG-Be-

schädigtenrente mit einer Minderung der Erwerbstätigkeit 

von 80 % (Siehe unter dem Kapitel → „Entschädigung für

Kriegsopfer“aufdenSeiten13ff).

DieRentekönnenSiebeiderzuständigenLandesstelledes

Sozialministeriumservice beantragen. Weitere Informationen 

dazu erhalten Sie auch in  EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 

Sozialministerium)

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Entschädigung für Heimopfer

Ich bin Heimopfer. Unter welchen 
Voraussetzungen erhalte ich Entschädigung?

SiewerdenalsHeimopferanerkanntundkönnendafürEnt-

schädigung erhalten, wenn Sie

• in der Zeit nach 9. Mai 1945 bis 31. Dezember 1999 im 

Rahmen Ihrer Unterbringung in Kinder- und Jugendhei-

men, als Kind oder Jugendlicher in Krankenanstalten 

derGebietskörperschaften,Gemeindeverbände,der

Kirchen oder in entsprechenden privaten Einrichtun-

gen, sofern diese für einen Wohlfahrtsträger tätig 

wurden,oderinPflegefamilienOpfer(vorsätzlicher)

Gewalt geworden sind, und

• Sie das Regelpensionsalter erreicht bzw. Ihre Pension 

angetreten haben, eine Waisenpension wegen Er-

werbs unfähigkeit oder ein Rehabilitationsgeld beziehen 

oder aufgrund einer auf Dauer festgestellten Arbeits-

unfähigkeit vom Einsatz der Arbeitskraft befreit sind 

und Mindestsicherung beziehen.

Welche Leistungen kann ich als Heimopfer 
beanspruchen?

Bei Vorliegen der Voraussetzungen haben Sie Anspruch auf 

eine Rentenleistung von monatlich 314,60 Euro (2019). 

Der Antrag auf Gewährung der Rentenleistung ist beim 

zuständigen Pensionsversicherungsträger bzw., wenn ein 

solcher nicht vorhanden ist, beim Sozialministeriumservice 

einzubringen. Die Rente wurde mit 1. Juli 2017 eingeführt. 

Sie wird bei nunmehriger Antragstellung mit dem Folge-

monat des Antrages gewährt. Opfer von Gewalt in Kran-

kenanstalten oder mit Bezug einer Waisenpension wegen 

Erwerbsunfähigkeit oder eines Rehabilitationsgeldes, die mit 

BundesgesetzblattINr.49/2018einbezogenwurden,können

bei Antragstellung bis 1. Juli 2019 die Rente rückwirkend ab 

Juli 2017 erhalten. 
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FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Anhang

 Adressen  
 Webseiten / Links

Sozialministeriumservice

Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

SMSfürGehörlose0664/8574917

E: post@sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Landesstellen

Burgenland
Neusiedler Straße 46,  

7000 Eisenstadt

T: 05 99 88

F:059988-7412

E: post.burgenland@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Kärnten
Kumpfgasse 23–25, 9020 Klagenfurt

T: 05 99 88

F:059988-5888

E: post.kaernten@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Niederösterreich
Daniel Gran-Straße 8/3,  

3100St.Pölten

T: 05 99 88

F:059988-7655

E: post.niederoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Oberösterreich
Gruberstraße 63, 4021 Linz

T: 05 99 88

F:059988-4400

E: post.oberoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

mailto:post@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.burgenland@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.kaernten@sozialministeriumservice.at
mailto:post.kaernten@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.niederoesterreich@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.oberoesterreich@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
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Salzburg
Auerspergstraße 67a, 5020 Salzburg

T: 05 99 88

F:059988-3499

E: post.salzburg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Steiermark
Babenbergerstraße 35, 8020 Graz

T: 05 99 88

F:059988-6899

E: post.steiermark@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Tirol
HerzogFriedrich-Straße3, 

6020 Innsbruck

T: 05 99 88

F:059988-7075

E: post.tirol@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Vorarlberg
Rheinstraße 32/3, 6900 Bregenz

T: 05 99 88

F:059988-7205

E: post.vorarlberg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Wien
Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

E: post.wien@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Servicestellen, Links und 
Webseiten

Team Bürgerinnen- und 
Bürgerservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862286

W: sozialministerium.at/

site/Ministerium/Kontakt/

Kontaktformular/ 

mailto:post.salzburg@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.steiermark@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.tirol@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.vorarlberg@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.wien@sozialministeriumservice.at
https://www.sozialministeriumservice.at
http://sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
http://sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
http://sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
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Infoservice 
W: infoservice.sozialministerium.at

Behindertenanwalt
Babenbergerstraße 5/4, 1010 Wien

T. 0800/80 80 16 gebührenfrei

F:01/71100-2237

E: office@behindertenanwalt.gv.at 

W: behindertenanwalt.gv.at

Broschürenservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862525 

E: broschuerenservice@ 

sozialministerium.at 

W: www.sozialministerium.at/

broschuerenservice 

Impfen – Allgemeine Informationen
des BMASGK
W: sozialministerium.at/site/ 

 Gesundheit/Krankheiten_und_ 

Impfen/  Impfen/Impfen_Allgemeine_ 

Informationen 

Nationalfonds der Republik   
Österreich für Opfer  des 
Nationalsozialismus
Parlament 1017 Wien 

Parteienverkehr: Kirchbergasse 33,

1070 Wien

T: 01/408 12 63-64

F:01/4081263-500

E: sekretariat@nationalfonds.org  

W: nationalfonds.org

Sozialversicherungsträger

Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger
Haidingergasse 1, 1031 Wien

T: 01/711 32-0

F:01/71132-3777

E: posteingang.allgemein@ 

sozialversicherung.at 

W: sozialversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Hauptstelle
Friedrich-Hillegeist-Straße1, 

1021 Wien

Tel: 05 03 03

Fax:050303-28850

E-Mail: pva@pensionsversicherungs.at

W: www.pensionsversicherung.at

https://www.infoservice.sozialministerium.at
mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
http://behindertenanwalt.gv.at
http://sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Krankheiten_und_Impfen/Impfen/Impfen_Allgemeine_Informationen
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Krankheiten_und_Impfen/Impfen/Impfen_Allgemeine_Informationen
mailto:sekretariat@nationalfonds.org
http://nationalfonds.org
mailto:posteingang.allgemein@sozialversicherung.at
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.741910&viewmode=content
mailto:pva@pensionsversicherungs.at
http://www.pensionsversicherung.at
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Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Straße1, 

1021 Wien

T: 05 03 03

F:050303-28850

E: pva-lsw@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Burgenland
ÖdenburgerStraße8, 

7001 Eisenstadt

T: 05 03 03

F:050303-33850

E: pva-lsb@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Niederösterreich
Kremser Landstraße 5,  

3100St.Pölten

T: 05 03 03

F:050303-32850

E: pva-lsn@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Kärnten
Südbahngürtel 10, 9021 Klagenfurt

T: 05 03 03

F:050303-35850

E: pva-lsk@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Oberösterreich
Terminal Tower, Bahnhofplatz 8,  

4021 Linz

T: 05 03 03

F:050303-36850

E: pva-lso@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Salzburg
Schallmooser Hauptstraße 11,  

5021 Salzburg

T: 05 03 03

F:050303-37850

E: pva-lss@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

mailto:pva-lsw@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content
mailto:pva-lsb@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content
mailto:pva-lsn@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content
mailto:pva-lsk@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content
mailto:pva-lso@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=contentsversicherung.at
mailto:pva-lss@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=contentsversicherung.at
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Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Steiermark
Eggenberger Straße 3, 8021 Graz

T: 05 03 03

F:050303-34850

E: pva-lsg@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Tirol
Ing.-Etzel-Straße 13, 6020 Innsbruck

T: 05 03 03

F:050303-38850

E: pva-lst@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Pensionsversicherungsanstalt 
Landesstelle Vorarlberg
Zollgasse 6, 6850 Dornbirn

T: 05 03 03

F:050303-39850

E: pva-lsv@pensionsversicherungs.at 

W: pensionsversicherung.at

Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern, Hauptstelle – Regionalbüro 
Niederösterreich / Wien
Ghegastraße 1, 1031 Wien

T: 01/797 06-0

F:01/79706-1300

E: hauptstelle@svb.at 

W: svb.at

Sozialversicherungsanstalt der  
gewerblichen Wirtschaft 
Hauptstelle
Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien

T: 050/ 80 88 08

F:050/808808-9099

E: gs.w@svagw.at

W: svagw.at

Versicherungsanstalt für 
 Eisen bahnen und Bergbau 
Hauptstelle d. VAEB
Linke Wienzeile 48–52, 1061 Wien

T: 880/23 50-0

F:880/2350-79100

E: office@vaeb.at

W: vaeb.at

mailto:pva-lsg@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=contentsversicherung.at
mailto:pva-lst@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=contentsversicherung.at
mailto:pva-lsv@pensionsversicherungs.at
https://pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=contentsversicherung.at
mailto:hauptstelle@svb.at
http://svb.at
mailto:gs.w@svagw.at
http://svagw.at
mailto:office@vaeb.at
http://vaeb.at
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ÖBB – Pensionsservice 
Erdberger Lände 40-48, 1030 Wien

T: 01/930 00-32500

F:01/93000-25251

E: pensionsservice@oebb.at 

W: pensionsservice.oebb.at

Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter – Landessstelle für 
Wien, NÖ, Burgenland
Josefstädter Straße 80, 1080 Wien 

T: 05 04 05-0

F:050405-22900

E: lst.wien@bva.at 

W: bva.at

Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter
Servicestelle Pensionsservice der 
BVA
Barichgasse 38, 1030 Wien

T: 05/040 51

F:05/04051-6190

E: pensionsservice@bva.at 

W: bva.at

Allgemeine Unfall versicherungs-
anstalt, Landesstelle Wien 
– Heeresentschädigung
Webergasse 4, 1200 Wien

T: 05/ 93 93-31640 oder 21530

F:05/9393-31649

E: hal@auva.at 

W: auva.at

Die Adressen der Vereine und Ver-

bände im Behindertenbereich finden

Sie im Heft  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium.

Die Auflistung der angeführten Ad-

ressen kann mangels zur Verfügung 

stehender Möglichkeiten nur exemp-

larisch sein und erhebt daher keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere 

Informationen über Einrichtungen für 

MenschenmitBehinderungen(Behör-

den, Beratungs- und Betreuungsstellen, 

Verbände, Vereinigungen, Selbsthilfe-

gruppen, Interessenvertretungen etc.) 

findenaufderWebsite  infoservice.

sozialministerium.at

mailto:pensionsservice@oebb.at
http://pensionsservice.oebb.at
mailto:lst.wien@bva.at
http://bva.at
mailto:pensionsservice@bva.at
http://bva.at
mailto:hal@auva.at
http://auva.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
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 Broschüren, Informationsmaterial, 
Downloads

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
 2 Arbeit
 3 Rehabilitation
 4 Seniorinnen und Senioren
 5 Pflege
 6 Sozialentschädigung
 7 Finanzielles 
 8 Gleichstellung

8.Gesamtauflage2019;Herausgeber:Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Alten-  und Pflegeheime in Österreich
Ost–Burgenland,Niederösterreich,Wien

Mitte–Oberösterreich,Steiermark
Süd/West – Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

InformationenüberdasAngebotanAlten-undPflegeheimen

imjeweiligenBundeslandunterBerücksichtigungöffentlicher

und privater Träger.

Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
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Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-2020
StrategiederÖsterreichischenBundesregierungzurUmset-

zung der UN-Behindertenrechtskonvention

Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020
Leicht Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Bericht der Bundesregierung über die Lage der 
 Behinderten Menschen in Österreich 2016
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-
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Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz  
informiert über wichtige Fragen zum Thema Behinderung.
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Band 1  Kindheit und Jugend

Band 2  Arbeit

Band 3  Rehabilitation

Band 4  Seniorinnen und Senioren

Band5 Pflege

Band 6  Sozialentschädigung

Band7 Finanzielles

Band 8  Gleichstellung
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